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1668 November 23. 1

DEKLARATION VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG GEGENÜBER
SAVOYEN BEZÜGLICH DER BESCHIRMUNG GENFS UND DER WAADT
DURCH DIE EIDG. ORTE

s . AH 56/35 2

”Dass disere Copia , von der Original Declaration Löblichen Orths Zug,
von Wort Zu Wort abgeschriben , und denselben gleich Lautend befunden,
auch von Herren Landschreyber [ von Zug , Adam] Signers eigner Hand Un-
derzogen worden sye Bezeiigt

Ludwig Hartmann Geschworner Stattschrei¬
ber der Statt Luzern ” .

1) Beachte , dass AH 35/96 und AH 35/97 , welche das Datum 1668 n . August 6.
tragen , nunmehr genauer datiert werden können : 1668 November 23.

2 ) Im Gegensatz zu AH 35/96 steht sowohl in AH 56/35 als auch hier in
AH 100/109 zusätzlich , dass man sich bezüglich dieser Beschirmung auch
auf die Erklärung , welche die kath . Orte anlässlich der Jahrrechnung in
Baden am 20 . Juli 1668 abgegeben hätten , abstütze , s . EA VI 1 , 754
(Nr . 479 ) spez . 757 11 . Stadt und Amt Zug war an dieser Jahrrechnung
nicht durch Beat Jakob I . Zurlauben vertreten . Doch war es wohl Statt¬
halter Zurlauben , der vorliegende Deklaration durch Stattschreiber Hart¬
mann von Luzern beglaubigen Hess . Die in AH 56/35 angebrachten Notizen
fehlen hier in AH 100/109.

Beglaubigte Kopie , von anderer Hand als AH 56/35 . Nur die Beglaubi¬
gungsformel ist von Hartmann persönlich geschrieben.
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